
420 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (392 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Bezüge und Pen
sionen der obersten Organe des Bundes (Be-

zügegesetz ) 

gen einstimmig angenommen. Daraus ergibt sich 
der diesem Bericht beigedruckte Gesetzentwurf. 
Zu den vorgeschlagenen Abänderungen ist im 
einzelnen folgendes zu bemerken: 

Die Bundesregierung hat am 14. Juni 1972 im Zu § 1 Abs. 3 der Regierungsvorlage bzw. nun
Nationalrat den Entwurf eines neuen Bezüge- mehr § 9: 
gesetzes eingebracht. Diese Materien waren bis
her in wenig systematischer Weise in verschiede
nen Bundesgesetzen geregelt. Durch den von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf wer
den die einschlägigen Bestimmungen in einem 
einheitlichen Gesetzeswerk zusammengefaßt; Die 
von der Bundesregierung vorgeschlagene Rege
lung steht ferner in engstem Zusammenhang mit 
den in der Regierungsvorlage 132 der Beilagen 
enthaltenen steuerrechtlichen Knderungen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich erst-
1\1als in seiner Sitzung am 15. Juni 1972 mit 
dieser Vorlage beschäftigt und beschlossen, zu 
deren Vorberatung einen Unterausschuß einzu
setzen, dem die Abgeordneten G rat z, T h a 1-
hammer, Dr. Tull, Robert We'isz und 

Der Finanz- und Budgetausschuß hält es für 
systematisch richtiger, die Bestimmungen über 
eine Vergütung für außerordentliche Auslagen, 
die im § 1 Abs. 3 der Regierungsvorlage ent
halten waren, erst nach der grundsätzlichen Re
gelung der Bezüge - also als neuen § 9 - zu 
reihen. Gleichzeitig wurde - wie auch an ande
ren Stellen - eine Trennung zwischen den für 
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates 
einerseits sowie den für ander.e oberste Organe 
geltenden Bestimmungen vorgenommen, um auch 
die Vollziehungsklausel entsprechend formulieren 
zu können. Ferner wurden die Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Bundesrates in den Kreis der 
Anspruchsberechtigten neu aufgenommen. . 

Wie I a n d n e r von der SPö, GI ase r, Doktor Zu § 8: 
Kor e n, DDr. Neu n e rund Anton Sc h I a- Die schon 1m geltenden Recht vorgesehenen 
ger von der öVP sowie Dr. B r 0 e s i g k e von' Amtszulagen für die Präsidenten des National
der FPö angehörten. Der Unterausschuß hielt rates und den 'Vorsitzenden des Bundesrates 
am 21. Juni 1972 und am 28. Juni 1972 mehr- sollen nach dem von der Bundesregierung vor
stündige Beratungen ab. Der ersten Sitzung wur- gelegten Gesetzentwurf auch den Obmännern der 
den auch Vertreter der ehemaligen Abgeordneten Klubs zukommen. Mit Rücksicht darauf sowie 
sowie der Vorsitzende des Bundesrates und dessen zur Herstellung einer entsprechenden Relation 
Ste1.lvertreter beigezogen. Unter Mitwirkung von gegenüber den Bezügen der Mitglieder der Bun
Beamten der zuständigen Ressorts formulierte desregierung, erachtet der Finanz- und Budget
der Unterausschuß Abänderungsvorschläge zu ausschuß jedoch eine Erhöhung der Amtszulagen 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Ge- für die Präsidenten des Nationalrates sowie den 
setzentwurf, die dem Finanz- und Budgetaus- Vorsitzenden des Bundesrates und dessen Stell
schuß am· 28. Juni 1972 unterbreitet wurden. vertreter für unerläßlich. 
Dieser Sitzung wohnt~ auch Bundesminister für 
Finanzen Dr. An d r 0 s eh bei. 

Vom Finanz- und Budgetaus_schuß wurde die 
Regierungsvorlage unter Beriicksichtigung der 
vom Unterausschuß vorgeschlagenen Abänderun-

Zu § 13 der Regierungsvorlage bzw. nunmehr 
§ 14: 

Der Finanz- und Budgetausschuß hält eine Er
gänzung des § 13 der Regierungsvorlage für 
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2 420 der Beilagen 

zweckmäßig, derzufolge jene Personen eine Be
rücksichtigung' erfahren sollen, die nach kurzer 
Funktionsausübung aus dem Amte scheiden, ohne 
einen Anspruch auf Anfall eines Ruhebezuges 
innerhalb eines Jahres erworben zu haben. Die
sem Personen kreis soll der übertritt in eine 
private Erwerbstätigkeit erleichtert werden. Im 
übrigen entspricht insbesondere § 13 Abs. 2 der 
bisherigen Rechtslage, wozu, der Finanz- und 
Budgetausschuß noch ausdrücklich feststellt, daß 
bei der Berechnung der einmaligen Entschädigun
gen die Sonderzahlungen - so wie bisher - an
teilsweise zu berücksichtigen sind. 

Zu § 14 der Regierungsvorlage: 

An die Stelle des § 14 der Regierungsvorlage 
tritt der neue § 49, da sämtliche einkommen
steuerrechtlichen Vorsmriften für die Bezüge der 
obersten Organe zukünftig im Einkommen
steuerge~etz zusammengefaßt werden sollen. 

Zu § 18: I 

Abs. 4 der Regierungsvorlage soll eine Formu
lierung erhalten, die den bisherigen Rechtszu
stand wieder herstellt, also vor allem die Re
gierungsmitglieder aus der Gewährung von Ent
fernungszulagen - wie dies in der Regierungs
vorlage vorgesehen war - ausnimmt. 

Zu § 25: 

Da sich bei den 1m Abs. 2 angeführten ruhe
bezugsfähigen Zeiten insbesondere hinsichtlich 
lit. a und b überschneidungen ergeben können, 
hält es der Ausschuß zur Vermeidung von Aus
legungsschwierigkeiten für zweckmäßig" die im 
§ 35 Abs. 6 der Regierungsvorlage enthaltene 
Bestimmung, derzufolge eine mehrfame Berück
simtigung ein und desselben Zeitraumes unzu
lässig ist, auch an dieser Stelle anzufügen. 

Zu § 27 und § 39: 

Der Finanz- und Budgetaussmuß hält es für 
richtig, für die Stellung eines Antrages auf Ge
währung von Ruhebezügen eine wenigstens drei
monatige Frist einzuräumen. 

Im Abs. 3 wird vom Finanz- und Budgetaus- Zu § 31: 
schuß eine Formulierung vorgeschlagen, durch wel-
che die bisher immer wieder auftretenden Zwei- Bei den in diesen Paragraphen aufgenommenen 
felsfälle, wann einem Mitglied des Nationalrates Zitierungen wurde § 41 Abs. 4 ~es Pensions-

d d B d . E t d K f" gesetzes 1965 weggelassen, um eme doppelte o er es un es rates em rsa z er osten ur '. 
SchI f 1·· d FI k b"h cl Anrechnung von Teuerungszulagen zu vermel-

a wagenp atze 0 er ug arten ge u rt, na 1 I d D' W 1 h' d ch . ch F 1 
Möglichkeit vermieden werden sollen. Hinsicht- I d e~, l~~~'~r eg ~ssun: .a~Je 0 n1; ~ur ~ ge, 
lich der Klubtagungen wird _ entsprechend der a a a Ige, en eZIe ern vo~ u e- zw. 
autonomen Stellung des Bundesrates _ vorge- Versorgungsbezügen nach den BestImmungen des 
sehen da'ß d' t d b' P"'d d Pensionsgesetzes 1965 gewährte Teuerungszulagen , lese en we er elm raSI enten es . '. . . 
Nationalrates oder beim Vorsitzenden des Bun- bel den Ruhebezügen der Mlt~heder ~.es ~at~o
desrates anzumelden sind" um einen Anspruch n~~rates ~nd des Bundesrates mcht beruckslchttgt 
auf Ersatz der Kosten für Schlafwagen plätze oder wurden. 
Flugkarten zu begründen. An Stelle der in der Re
gierungsvorlage ,enthaltenen Worte "Anreise zu 
einer Tagung (Besichtig~ng)" hält der Finanz-

, und Budgetausschuß die umfassendere Formulie
rung "Anreise zu einer Veranstaltung, an der sie 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des National
rates oder des Bundesrates teilnehmen" für 
zweckmäßiger, wobei es nach Meinung des Aus
scllUsses dem Präsidenten des Nationalrates -
allenfalls auf Vorschlag der Präsidialkonferenz 
bzw. im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
des Bundesrates - obliegen wird, gewisse Richt
linien festzulegen, damit nicht anderseits eine zu 
große Ausweitung des Anspruches auf den er
wähnten Kostenersatz erfolgt. Weiters ist der 
Finanz- und Budgetausschuß der Auffassung, daß 
nach, dem nunmehr vorgeschlagenen Wortlaut des 
Gesetzes ein Anspruch auf Ersatz der Kosten für 
Flugkarten auch dann besteht, wenn sich das 
Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates 
vor Antritt der Reise an seinem Wohnort im In
land aufhält, zur Benützung einer Luftverkehrs
linie aber die Reise vom nächstgelegenen Flug
platz im Ausland antreten muß. 

Zu § 49 der Regierungsvorlage bzw. nunmehr 
§ 50: 

Die im § 49 der Regierungsvorlage enthaltene 
Verfassungsbestimmung über die Vollziehung 
durch den Präsidenten des Nationalrates soll da
hingehend erweitert werden, daß nunmehr alle 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die sim auf 
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates 
beziehen, durch den Präsidenten des National
rates zu voiIziehen sein werden. Eine nom wei
tergehende Umgestaltung der' Vollziehungs
klausel, derzufolge auch der Vorsitzende des Bun
desrates mit der Vollziehung von Teilen dieses 
Bundesgesetzes betraut würde, hat der Aussmuß 
zwar erwogen, aber mit Rücksicht auf die im 
Gang befindlichen Arbeiten zur Reform der Ge
schäftsordnungen sowohl des Nationalrates als 
auch des Bundesrates zurückgestellt. Nach Ab
schluß dieser Arbeiten dürfte es sich nämlich 
ohnedies als notwendig erweisen, die derzeit gel
tenden Bestimmungen der Bundesverfassung über 
die Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates zu 
novellieren, um diese zu einer modernen, zwar 
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~20 der Beilagen 3 

einheitlichen, aber den Bedürfnissen des National
rates und des Bundesrates in gleicher Weise ge
rechtwerdenden Parlamentsadministration umzu
gestalten. 

Die in den vorstehenden Ausführungen nicht 
behandelten Abänderungen der Regierungsvor
lage betreffen vor allem legistische bzw. stilisti
sche Verbesserungen. 

Thalhammer 
Beriditersta tter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n t rag, ' / 
der Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s s e-' . 
n enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, am 28. Juni 1972 

Dr. Tull 
Obmann 

2 
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I 
I / . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
die Bezüge und Pensionen der obersten 

Organe des Bundes (Bezügegesetz) 

Der Nationalra;t hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Artikel I 

§ 1. (1) Dem Bundespräs~denten, den Mitglie
dern des Nationakates, des Bundesrates und der 
Bundesflegierung,den Staatssekretären, Iden Lan
deshauptmännern sowie dem Prä'sidenten und 
dem Vizepräsidenten des Rechnungshofes ge
bühren Bezüge. 

(2) Außer den Bezügen gebühren den in 
Abs. 1 genanntten obersten Organen des Bundes 
Sonderzahlungen. 

§ 2. (1) Die Bezüge sind im voraus am Anfang 
eines jeden Monates, und zwar beginnend mit 
dem Monat, in dem die Angeloibung geleistet 
wird, auszuzahlen. 

(2) Mit dem Ausschei,den aus der Funktion 
erlischt der Bezug5anspruch. 

Artikel 11 

§ 3. Der Anfangsbezug eines Mitgliedes des 
Nationalrates entspflicht Idem jeweiliigen Gehalt 
eines Bundesbeamten des Dienststandes der All
gemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehalts
stufe 1, zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen. 

§ 4. Der Anfangsbezug eines Mitg1iedes des 
Bundesrates beträgt 50 v. H. des Anfangsbezuges 
eines Mi:tgliedes ,des Nationalrates. 

§ 5. (1) Der Bezug des Bundespräsidenten ent
spflicht 400 v. H. <des jeweiligen Gehaltes eines 
Bundesbeamten des Dienststarudes der Allgemei
nen Verwaltung, Dienstklasse . IX, Gehalts
stufe 6, zuzüglich aUfäl1iger 'teuerungszulagen. 

(2) Außerdem gebührt dem Bundespräsidenten 
für außerordentliche Auslagen eine angemessene 

Vergütung,' die für jedes Verwa.ltungsjahr fest
zusetzen ist. 

§ 6. Der Anfangsbezug des Bundeskanzlers, des 
Vizekanzlers, eines Bundesmini'Sters, eines Lan
,deshauptmannes und des Präsidenten des Rech
nungshofes beträgt 200 v. H., <der eines Staats
sekretärs und des V:izepräsidenten. Ides Rech
nungshofes 180 v. H. ,des Anfangsb~zuges eines 
Mitgliedes des Nationalrates. 

§7. (1) Die Mitglieder ,des Nationalrates rücken' 
nach jeweils zwei Jahren in die nächsthöhere Ge-. 
haltssmfe der DienstHasse IX vor. Ebenso er
hohen sich auch die Bezüge der aruderen im § 1 
Abs. 1 erwähnten obersten Organe - mit Aus
nahme des, Bun'despräsidenten - entsprechend. 

(2) Ze,iten, die als Bundespräsident, als Mit
glied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als 
Landeshauptmann, als MiTglied einer Landes
regierung, als Präsident oder V'izeprä'sident des 
Rechnungshofes zurückgelegt wUI1den, sind zur 
Gänze für die Vorrückung in höhere Bezüge 
anzurechnen. 

(3) Zeiten, die als Mitgl'ied des Nationalrates, 
des Bundesrates oder eines Landtages zurück
gelegt wurden, sinld den Or,ganen im Sinne des 
Abs. 2 zu einem Drittel für die Vorrückung in 
höhere Bezüge anzurechnen. 

(4) Zeiten, die als Miltglied des Na1lionalrates 
oder eines Landtages zurüc;kgelegt wUI1den, sind 
den Mitgl.iedern des Bundesrates, Zeiten, die als 
Mitgl.ied des Bundesntes OIder eines Landtages 
zurückgelegt wunden, sind den Mitglriedern des 
Nationalrates zur Gänze für die Vorrückung in 
höhere Bezüge anzurechnen. 

§ 8. (1) Der Bezug ,der Präsidenten des Natio
nalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates und 
seiner SteUvertreter erhöht sich für die Dauer 
ihrer Amtstätigkeit um eine Amtszulage, die 
90 v. H..des ihnen gebührenIden Bezuges (§§ 3, 4 
un'd 7) beträgt; der Bezug der Obmänner. der 
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Klubs (im FaHe ,der ,Bestellung eines Geschäfts-
. führenden Klu:bobmannes, ,der 'den Klubobmann 
regeIlmäßig in der Präsi'dia!lkonferenz gemäß § 14 
Abs. 2 der Geschäftsor,dnung des Nationalrates 
vertritt, jedoch nur ,der Bezug dieses Geschäfts
führenden Klubolbmannes) erhöht sich für die 
Dauer ihrer Amtstätigkeit um eine Amtszulage, 
die 66 v. H. des ihnen gebührenden Bezuges 
(§§ 3, 4 tmd 7) beträgt. 

(2) Die Amtszulage gebührt den Präs~denten 
des Nationalrates von dem Monat arl, in dem sie 
gewählt wer,den, dem Vornitzenden des Bundes
rates und seinen Stellvertretern von dem Monat 
an, in dem ihre Berufung zum Vors'itzenlden oder 
ihre Wahl zu Stellvel1tretern erfolgt, den Obmän
nern der Klubs von dem Monat ihrer Bestellung 
an. 

§ 9. (1) Den Mit-gliedern ,der BUnldesregierung, 
den Staatssekretären sowie ,dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten des Rechnungshofes gebührt 
für außerordentliche Ausla;gen eine Vergütung im' 
Ausmaß von 7000 S pro Monat. 

(2) Den Präsidenten des Nationalroates, dem 
Vorsitzenden des Bundesrates und seinen Stellver
tretern gebührt für außerordentlidle Auslagen 
gleichfalls eine Vergütung. Diese beträgt für die 
Präsidenten des Nationalrates und den Vorsitzen
den des Bundesrates 7000 S pro Monat, für die 
Stellvertreter des' Vorsitzenden des Bundesrates 
3500 S pro MonaF. 

§ 10. (1) Mitglieder der Bunldesregierung, 
Sta;JJt'S~ekretäre, Landeshauptmänner und der 
Präsicdent sowie der Vizepräsidentdes Rech
nungshofes erleiden, wenn sje Bedienstete einer 
öffendich-rechtLichelJ. KÖrperschaft, einer solchen 
Stiftung, An~takoder eines solchen Fonds sind, 
'deren Dienstr~cht hinsichtlich Gesetzgebung in 
die Kompetenz des BUnides fäHt, ab solche in 
ihrer ,dien~- und bes01dungsrechtlichen Stellung 
keine Binhuße. Ihr Diensteinkcommen,thre Ruhe
<>der Versorgung,sgenüsse wel1den jedoch, solange 
sie einen im § 6 bezeichneten Bezug erhalten, 
so weit stillgelegt, als sie nicht einen Bezug auf 
Grund dieses Gesetzes überstei:gen. D~e Zeit der 
Stillegung ist für die Bemessung des Ruhe,.. oder 
Versorgungsgenusses Ö'hne Lei~ung eines Pen
sionsbeitr,ages anr,echenbar. Eine' bestehende 
Sozialversicherung wird durch die Stillegung 
nicht berührt. 

(2) Bei M~tgliedern der Bundesregierung, bei 
Staatssekretären, bei Landeshaupt-männern .und 
beim Präs~den<ten sowie beim Vizepräs~denten des 
Rechnungshofes, die Bedienstete (Empfänger 
eines Ruhe- oder Versorgungsgegenusses) einer 
öffentJ.ich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen 
Stiftung, Anstalt 'Oder eines solchen Fonds sind, 
deren Dien~recht hinsichtlich Gesetzgebung nicht 

in die Kompetenz des Bundes fällt, verringert 
sich der im § 6 genannte Bezug um ihr Netto
dienstein~ommen (um ihren Nettoruhe- oder 
Nettoversorgungsgenuß), soweit nicht in den für 
sie geltenden Dienstrechtsvorschriften ,die Suill
legungdes Diensteinkommens (Ruhe- bzw. Ver
rorgung~gelJ.usses) fü·r ,den Fall vorgesehen ist, 
daß sie einen im § 6 genannten Bezug erhalten. 
Unter dem Nettodiensteinkcommen (Nettoruhe-, 
Nettoversorgungsgenuß) sind die steuerpflich
tigen Einkünfte aus Dienstverhältnissen im Sinne 
des ersten Satzes ~der steuerpflichtige Ruhe-, Ver
sorgungsgenuß), vermindert um die ,darauf ent
fallende Lohnsteuer, einschließlich der Berträge 
und der Sonderabgabe vom Einkcommen, zu ver
stehen. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sowie 
der §§ 6 und 7 gelten sinngemäß auch für die im 
Art. 71 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 genannten Personen. 

§ 11. Für die Ermittlung der Höhe der Sonder
zahlung gilt § 3 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBI. Nr. 54, sinngemäß. 

§ 12. (1) Die obersten Organe haben emen 
monatlichen Penslionsbeitrag sowie einen Pen·· 
sionsbej,trag von jeder Sonderzahlung zu entrich
ten. 

(2) Der mon3!tliche Pensionsbeitrag beträgt für 
M~tglieder des N3!tionalrates und ,des Bundesrates 
5 v. H., fü,r die übrigen im § 1 Acbs. 1 genannten 
ob ernten Organe 7 v. H. ,des Bezuges und der 
Sonderzahlungen. 

(3) Wenden als Mitglied eines Landtages ver
brachte Zerten gemäß § 25 Ahs. 2 lit. b einge
rechnet, so sind nachträglich 5 v. H. der als Mit
glied des Landtages erhaltenen Entschädigung 
samt Sonderzahlungen aJs Beitrag zu leisten. 

§ 13. Der Beitrag, den der Bund nach den 
bestehenden B'estimmungen Iden einzelnen Län
dern als Entsch~cLigung für Idie Stellvertreter des 
Lande5hauptmannes zu leisten hat, 'beträgt 
80 v. H. des einem Landeshauptmann nach § 6 
zukommenden Anfangsbezuges. 

§ 14. (1) Die Mitglieder der Bun1desregierung, 
·die Staatssekretäre, ,die Landeshaupotmänner und 
der Präs~dent ooWlie der Vizepr~srdent des Rech
nungshofes erhal,ten, wenn sie ununteribrochen 
mindestens ,sechs Monate im Amt waren, für die 
Dauer. von ,drei Monaten, wenn sie ununter
brochen mindestens ein Jahr im Amt waren, 
für die Dauer von sechs Monaten, wenn sie a'ber 
ununterbl10chenmindestens ,drei Jahre im Amt 
waren, für die Dauer eines Jahres nach Beendi-
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gung ihrer Amtstätigkeit ,den ihnen im Monat 
des Ausscheidens gebührenden Bezug. Sie erhalten 
diesen Bezug für die Dauer von sechs statt drei 
Monaten bzw. von einem Jahr statt sechs Mo
naten, wenn nicht mindestens ein Jahr nach Be
endigung ihrer Amtstätigkeit ein Ruhebezug an
fällt (§ 39 Abs. 1). Ein Ausscheiden aus dem Amt 
unter Betrauung mit der Fortführung der Ver
waltung (Art. 71 B-VG) gilt nicht als Unter
brechung der Amtstätigkeit. § 10 Abs. 1 und 2 
findet sinngemäß Anwendung. 

(2) Die Mitglieder .des Nationalrates erhalten 
nach Beendigung der Funktionsausübung eine 
einmalige Enoschädigung. Diese Enoschädigung 
beträgt, wenn sie währen~ einer Ge!>etzgebungs
pel'iode die Funktion ausühten, ,das Dreifache, 
wenn sie wähl'end zweier aufeinanrdel'folgender 
Gesetzgebungsperioden ,die Funktion ausübten, 
das Sechsfache, wenn sie aber während dreier 
aufeinanderfolgender Gesetzgebungsperioden die 
Funk,tion ausübten, da·s Zwölffache des ihnen 
im Monat des Aussch'eidens gebührenden Be
zuges. Die Entschädigung beträgt statt ·des Drei
fachen hzw. Sechsfachen ,das Sechsfache bzw. 
Zwöl!Pfache, we1li1l das Mitglied ausscheildet, ohne 
daß min'dlestensein Jihr nach dem Ausscheiden 
ein Ruhe'bezwg anfallt (§ 27 Abs. 1). 

(3) Nach den gleichen Grundsätzen erhalten 
die Mi.tglieder des -Bundesrates nach Beendigung 
der Funktionsausülbung den ihnen ~m Monat des 
Ausscheidens gebührenden Bezug, wobei an Stelle 
der Gesetzgebungspel'iode des Nativnalrates die 
Gesetzgebungsperiode jenes Landtag.es gilt, ·der 
da's Mitglied des Bundesrates entsendet hat. 

(4) Schevdet ein MitJgI,ied ,des NatJionalrates 
oder ein Mitglied des Bundesrates durch Tod aus 
seiner Funkl1Jion aus, 'So sfnd Idie nach den Abs. 2 
uoo 3 zustehenden Bezüg.e im Ausmaß von 
50 v. H. an di-~ Verlassenschaft anzuwei'sen. 

(5) Endet die Fun'ktioneines Mitgliedes ,des 
Nationalutes oder ,des Bundesrates, S'O werden 
ihm für ,die Berechnung der Ansprüche. nach den 
Abs. 2 und 3 die Gesetzgebungsperioden ,des 
Nationalrates 'bzw. des entsendenden Landtages, 
während der er der anderen .gesetzgebenden 
Körperschaft 'des Bundes angehört hat, zugezählt, 
wenn eine Weiterzahlung !der Entschädigung nach 
.dem Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946, 
BGBI. Nr. 23/1947, ,in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 135/1948 und BGBl. Nr. 11/ 
1955, oder eine einmalige Entschädigung nach 
diesem Bundesgesetz für Idiese frühere Miuglied
schaft nicht geleistet w'Ol'den ist. Gehörte ein 
Mitglied ,der gesetzgebenden Körpel'Schaften 
während ein und derseihen GeSetzg(ibungs
pel'iode zeitweilig ,dem Nationalrat und zeit
weilig ·dem Bundesrat an, so ist bei der Berech-

nungder Entschädigung nach Abs. 2 nur eme 
Periode zugrunde zu legen. 

Artikel III 

§ 15. Für die in ,diesem Bundesgesetz geregel
ten Bezüge gi1t - unbescha'det ,der Bestimmung 
des § 2 Albs. 1 und 2 - auch der Monat als 
ganzer, in den der Beginn oder das Ende der 
Amtswirksamkeit fällt. 

§ 16. (1) Gebühren nach diesem Bundesgesetz 
für denselben kalendermäßigen Zeitraum meh
rere Bezüge, so wil'd nur einer, und zwar ,der 
jeweils höhere Bezug, ausgezahlt. 

(2) Bestünden nach. diesem Bundesgesetz neben
einander Ansprüche auf Fortzahlung des Bezuges 
nach § 14 Albs. 1 ul1!d :ruf eine einmalige Ent
schädigung nach § 14 Abs. 2 oder Abs. 3, so ge
bührt lediglich der sich aus dem höheren An
spruch ergebende Betrag. 

§ 17. (1) Dem Bundespräsildenten, den Mit
gliedernder Bundesregierung, den Staatssekre
tären, den Landeshauptmännern und dem Präsi
,denten sO'Wie dem Vizepräsidenten des Rech
nungshofes geqührell eine Amtswohnung un'd 
ein Dienstwagen. Wird ihnen eine Amtswohnung 
bzw. ein Dienstwagen nicht zur Verfügung ge
stellt, so ist ihnen eine EntschäidiguIl!g zu ge
währen. Die Entschadigung für die Amtswohnung 
beträgt 15 v. H. des Bezuges. Die Entschädigung 
für ,den Dienstwagen wird unter Berücksichtigung 
der mit der Beistellung verbundenen Betriebs
kosten vom Bundesminister für Finanzen be
stimmt. Die Entschädigungen gebühren 'zwölf
mal jährlich. 

(2) Den Präsidenten des Nationalrates und dem 
Vorsitzeniden des Bundesrates gebühren gleich
falls eine Amtswohnung und ein Dienstwagen. 
Wird ihnen eine Amtswohnung hzw. ein Dienst
wagen nicht zur Verfügullig gesteNt, so ist ihnen 
eine Entschädigung zu gew~hren, deren Höhe 
nach den Bestimmungen des Abs. 1 zu berechnen 
ist. Die Entschädigungen gebühren zwölfmal jähr
lich. 

§ 18. (1) Der Bundespräsident, ,die Mitglieder 
,des Na~ionalra1:es und die Miltglieder des Bundes
rates, die Mitgl'ieder .der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre, ,der Präs]dent sowie der Vize
präsident ,des RechnuIl!gshofes sowie die Landes
hauptmänner hahen Anspruch auf unentgeltliche 
Beförderung innerhalb des Gebietes der Repu
blik österreich au1 GruIl!d einer vom Bundes
minis.ter für Verkehr abgaben- und gebühren
frei auszustellenden, für alle Wagenkla:ssen gül
tigen Fahrkarte: 

1. auf sämtlichen Bisellibahnlinien deröster
reichischen Bundesbahnen und der dem öffent
lichen Personenverkehr dienenden Priva~bahnen, 
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mit Ausnahme Ider Straßenbahnen, Seilschwebe
bahnen und Standseilba:hnen; 
. 2. auf allen SchiffahI'tslinien, soweit sie dem 

öffentlichen Personenverkehr ,dienen; . 
3. auf allen Kraftfahrlinien der ÖSterreichi

schen Postverwaltung und Ider österreichischen 
Bundesbahnen, soweit sie ,dem öffentlichen Per
sonenverkehr ,dienen. 

(2) Für diese F3!hrkarten ist an die beteiligten 
. Verwakungen eine .angemessene, von der Bun~ 
desregierung alljährlich festzusetzende Entsch~di
gung zu entrichten. 

(3) Mitglieder des Nationalrrutes sowie Mit
glieder ,des Bundesrates haben darüber hinaus 
Anspruch auf einen EI'satz ,der ~osten für lihre 
Schlafwagenplätze oder FlugkaI'ten, sofern sie zur 
Anreise vom WohnoI't oder, wenn sie sich in 
ihrer Eigenschaft aLs Abgeolldnete oder Bundes
räte außerhalb ihres Wohnomes, jedoch im In
land, aufhalten, vom Aufenthaltsort zur Tagung 
des Nationalrates 'oder Bundesrates bzw. eines 
Ausschusses der beiden Organe der Bundesgesetz
gebung oder zu einer beim Präsidenten des 
Nationalrates bzw. beim Vorsitzenden des Bun
desrates angemeldeten Klubtagung oder zur An
reise zu einer Veranstaltung,. an der sie 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Nationa:I
rates oder des Bundesrates teilnehmen, einen 
Schlafwagen oder .ein Flugzeug benützen. Ent
sprechendes gilt für die Rückreise. Die Gebühr 
für die Benützung des Schlafwagens oder des 
Flugzeuges wird gegen Vorweis der Schlafwagen
oder Flugkarte von der Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates vergütet. . 

(4) Den Mitgliedern des Nationalrates und des 
BUnidesrates, ,die ihren ordentlichen Wohnsitz 
außerhalb Wiens haben, gebührt als Ersatz für 
den zusätzlichen Aufwand, der ihnen aus dem 
entfernten Wohnsitz entsteht, eine für di,e Be
messung des Ruhebezuges nicht anrechenbare 
Enmernungszulage. Diese beträgt bei einem 
Wohnsitz in ,den Bundeslän'dern Burgenlan,d, 
Niederösterreich, Oberösterreich un:d Steiermark 
10 v. H., in den Bundesländern SaIzlburg und 
Kärnten 15 v. H. und in den BUnidesländern 
Tirdl und Vorarlberg 20 v. H. des Bezuges eines 
Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung, 
Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6. Die Entfernungs
zulage gebührt zwölfmal jli'hrlich. 

§ 19. (1) Das Ausmaß ,der Vergütungen für 
Dienstreisen der Mitglieder der BUIl!desregierung, 
der Staatssekretäre UIl!d des P,räs~deIl!ten sowie 
des Vizepräsidenten ,des Rechnungshofes richtet 
sich nach den Vorschriften für die Bundes
beamten der Allgemeinen VerwaItung. Sie 'sind 
aabei den BUIl!desbeamten der DieIl!stMasse IX 
der Allgemeinen Verwaltung gleichzuhaLten, doch 
erhält der Bundeskanzler einen Zuschlag von 
30 v. H., der Vizekanzler UIl!d >die übrigen Bun
desminister, die Staa~ssekretäre und der Präsi-

dent sowie ,der Vizepräsident des Rechnungs
hofes einen solchen von 5 v. H. der Reise
zulagen. 

(2) Den Landeshauptrnännern gebührt für i'hre' 
in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesver
wakung unternommenen Dienstreisen eine Ver
gütung im Ausmaße von 105 v. H. der für Bun
desbeamte der Dienstklasse IX der Allgemeinen 
Verwaltung festgesetzten Reisezulagen . 

(3) Die Bestimmungen ,der Abs. 1 und 2 finden 
auf Dienstrei5en insoweit keine Anwendung, als 
ihre Kosten vom Bund unmittelbar getragen 
werden (Staatsreisen). 

§ 20. Der mit der Durchführung dieses Bun
desgesetzes verbundene Aufwand wird aus Bun~ 
desmitteln bestritten. 

§ 21. Die Bezugs<berechtigten dürf·en auf die 
ihnen nach Abschnitt I dieses Bundesgesetzes zu
kommenden Bezüge und sonstigen Gebühren 
nicht verzichten. 

§ 22. (1) Die in ,den AI't. I und II dieses Bun
desgesetzes geregelten Bezüge und sonstigen Ge
bühren sinld exekutiol1!sfrei. 

(2) pies gilt auch für Entsch~digungen und 
sonstige Gebühren von Mitgliedern einer Lan
desregierung oder des Wiener Sta.dtsenates, wenn 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun
gen der Artikel I und II und unter Einbezie
hung eines Bezuges gemäß den §§ 3 unid 4 
sowie einer Entschädigung für ,das Mvtglied eines 
Landtages (des Wiener Gemeinderates) der Be
zug des Landeshauptmannes (Bürgermeisters der 
Stadt Wien) nicht den Bezug eines Bundes
ministers, ,der eines Landeshauptm;mnstellvertre
te.rs (Vize:hürgermeisters der Stadt Wien) nicht 
den Bezug eines Sta,atssekretärs oder ,der eines 
sonstigen Mitgliedes der Landesregierung (des 
Wiener Stad'tsena'tes) nicht den Betrag von 
90 v. H. des Bezuges eines Staa'tssekretärs über
schreitet. 

§ 23. § 6 Abs. 3 und § 7 des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBl. Nr. 54,' finden sinngemäß Anwen
dung. 

. ABSCHNITT II 

Artikel IV 
§ 24. (1) Einem Mitglied des Nationalrates 

oder des Bundesrates gebühllt nach Maßgabe der -
foIgenden Bestimmungen auf Antrag ein monat
licher Ruhebezug, wenn ,die ruhebezugsfähige 
Gesamtzeit (§ 25 Albs. 2) mindestens zehn Jahre 
beträgt. 

(2) Der § 8 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 
Nr. 340, ist mit der Maßgabe sinngemäß anzu
wenden, daß an die Stelle der .DienStunfähigkeit 
die Unfähigkeit zur weiteren Funk-tionsausübung 
un,d an die Stelle der ruhegenußfälrigen Gesamt-
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dienstzeit' die ruhebezugsfähige Gesamtzeit zu in den Ruhestand ,da.s Aussche~den aus der Funk-
treten hat. ti'On zu treten halt. 

§ 25. (1) Der Ru'hebezug wriIxl auf der Grund
lage des nachstehend festgelegten Bezuges und 
der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit ermittelt. Bei 
der Ermitltlung ist von dem Bezug auszugehen, 
der sich uMer Zugrundlegung des Gehakes eines 
Bundesbearnten der Allgemeinen Verwaltung, 
Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, zuzüglich all
fälliger Teuerungszulagen sowie einer allfälligen 
Amtszulage für die v'Or dem Ausschei,den inne
gehabte letzte Funkti'On (§§ 3, 4 und 8 A'bs. 1) 
erg~bt. Hat ein Mitgllied .des Bundesrate's 
früher auch ·dem Nati'Onalrat angehört, bil'det 
der Bezug eines Mitgliedes des Nati'Onalrates die 
Ermi ttl ungsgrundlage. 

(2) Die ruhe'bezugsfähige Gesamtzeit setzt sich 
zusammen aus 

a) der Zeit der Funkti'Onsausübung aIs Mit
glied des Nati'Onalrates oder des Bundes
rates, 

b) der Zeit der Funkti'Onsausübung als Mit
glied eines Landtages, wenn für diese Zeit 
ein Beitrag v'On 5 v. H. der für die Tätig
keit als Mitglied des Landtages erhaltenen 
Entschädigungen geleistet wird, 

c) der nach Abs. 3 angerechneten Zeit, 
d)den nach Albs. 4 angerechneten Zeiten, 
e) den nach Abs. 5 zugerechneten Zeiträumen. 

Eine mehrfache Berücksichtigung ein und des
selben Zeitraumes ist unzulässig. 

(3) Die Zeit von 1934 his 1945 list zur Gänze 
anzurechnen, wenn das Mitglied des Nati'Onal
rates oder Ides Bundesrates ,im Jahre 1934 Mit
glied ,des Nati'Onalrates, ,des Bundesrates oder 
eines Landtages war und bei ,den Wahlen ,im 
Jahre 1945 neuerlich als Mitglied ,des N ati'Onal
rates oder Landtages gewählt beziehungsweise 
v'On einem neugewählten Landtag in den :Sundes
ut entsendet wurde. 

(4) Zeirten, die ein Mitglied -des Nationalrates 
oder des Bundesrates vor der Funkü'Onsausübung 
als Mitglied der Bundesregierung., als St·aat-~
sekretär, als Präsident 'Oder Vizepräsident des 
Rechnungsh'Ofes zurückgelegt hat, sind, wenn 
sie keinen Anspruch wf Ruhebezug . nach Iden 
Bestimmungen des Artilt!els VI begründen, auf 
Antrag für die Bemessung. ,des Ruhebezuges nach 
diesem Afltlikel anzurechnen. 

(5) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1, 2 und 4 
bis 6 ,des Pensionsgesetz·es 1965 ~ind mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die 
Stelle ,der obersten Die~tbehörde der Präsident 
des Nationa·lrates, an ,die SteHe Ider ruhegenuß
fähigen BUDIdesdienstzeit' die Zeiten der Funk
tionsausü'bung und an ,die Stdle der Versetzung 

(6) Die ruhebezugsfähige Gesarntzeit nach 
Arbs. 2 ist unter Anwendung .der Bestimmungen 
,des § 6 .A:bs.· 3 des Pensi'Onsgesetzes 1965 in 
v'Ollen Jahren auszudrücken. 

§ 26. (1) 80 v. H. Ides Bezuges nach § 25 Abs. 1 
hiIden Idie Bemessungsgrundlagedes Ruhebezuges. 

(2) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhe
bezugsfähigen Gesamtzeit v'On zehn Jahren 
60 v. H. ider Bemessungsgrundlaige nach Abs. 1. 
Er erhöht 'Sich für jedes weitere Jahr um 2 v. H. 
dieser Bemessungsgrundlage. 

(3) Der Ruhebezug darf ,die Bemessungsgrund
lage nach Abs. 1 nicht übersteigen. 

§ 27. (1) Der RU'hebezug gebührt dem Mitglied 
des N ati'OnalraJtes oder des BundesraJtes von dem 
dem Ausscheiden aus der Funkti'On, frühestens 
jedoch von dem der V'Ollendung des 55. Lebens
jahres 'Oder ·dem Eintritt ,der Unfä'higkeit zur 
weiteren -Funkti'Onsausürbung f'Olgenden M'Onats
ersten an. 

(2) Wind der Antrag später als drei M'Onate 
nach dem sich aus Albs. 1 ergebenden A11Ifallstag 
gestellt, s'O gebührt der Ruhebezug v'On dem der 
Eiribri~gung des Antrages f'Olgenden M'Onats
ersten an. 

§ 28. (1) Den Hinterbliebenen eines Mitgliedes 
des Nati'Onalrates oder des Bundesrates gebühren 
auf Antrag m'Onatliche Vers'Orgungsbezüge, wenn 
das Mitglied des N ati'Onalrates oder .des Bundes
rates am Sterbetag Anspruch auf Ruhebezug ge
habt h;t!t 'Oder im Falle ,der mit Ahlauf dieses 
Tages eing'etretenen Unfähigkeit zur weiteren 
Funrotionsausülbung gehabt hätte. 

(2) Für die Beurteilung ,des Anspruches der 
Hinterbliebenen auf Vers'Orgungsbezüge gehen 
im übrigen die Bestimmungen tier §§ 14 Abs. 2 
bis 4, 17 Albs. 1 his 7, 18 Abs. 2 his 4 und 19 des 
Pensi'Onsgesetzes 1965 sinngemäß. 

(3) Der Vers'Orgungsbezug eines Hinterbliebe
nen gebühl1t von dem dem .A:bleben ,des Mit
gliedes des N ati'Onalntes oder des Bundesrates 
f'Olgenden M'Onatsersten an. Wil1d der Antrag 
nicht hinnen drei M'Onaten nach diesem Tag 
gestellt, 'gebührt der Vers'Or,gungsibezug v'On dem 
der Einbringung des Antrages folgenden Monats~ 
ersten an. 

§ 29. (1) Der Witwenvers'Orgungsbezug beträgt 
60 v. H. des Ruhebezuges, Ider derruhebezugs~ 
fähigen Gesamtzei,t des Mitgliedes des N ational
rates 'Oder des Bundesrates und· dem Bezug nach 
§ 25 .A:bs. 1 entspricht, mindestens arber 42 Y. H. 
der Beme:>sungsgrundlage nach § 26 Arbs. 1. 
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(2) Der Waisenversorgungs'bezug beträgt 

a) für jede Halbwaise 12 v. H. des Ruhe
bezuges, der ·der ruhebezugsfähigen Ge
samtzeit des Mit.gliedes des Nationalrates 
oder des Bundesrates und dem Bezug nach 
§ 25 Abs .. 1 entspricht, mindestens aber 
8'4 v. H. ,der Bemessungsgrundlage nach 
§ 26 Albs. i, 

b) für jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhe
bezuges, der der ruhebezugsfähigen Ge
samtzeit des Mitgliedes des N3Jtionalntes 
oder ,des Bundesrates und dem Bezug nach 
§ 25 Ahs. 1 entspricht, mindestens aber 
21 v. H. -,der Bemessungsgrundlage nach 
§ 26 Abs. 1. 

§ 30. Hat ein Mitglied des Nationalrates oder 
des Bundesrates, ,da5im Jahre 1934 einer dieser 
Körperschaften angehört hat, infolge politischer 
oder ra'ssischer Verfolgung (§ 1 ,des Opferfür
sorgegesetzes) ,den Tod gefunden, so gebühren 
seinen Hinterbliebenen Versorgungsbezüge unter 
voller Anrechnung der Zeit vom Ausscheiden 
aus der Körpet1schaf,t im Jahre 1934 bis zum 
26. April 1945. 

§ 31. Die Bestimmungen der §§ 11, 13, 16 
Abs. 1, 20 Abs. 1, 2, 5 und 6, 21, 23, 27, 28, 32 
bis 40, 41 Abs.l bis 3 und 42 bis 45 des Pen
sionsgesetz·es 1965 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 32. Auf den Ruhe-(Versol'gungs-)bezug nach 
diesem Al'tJikel sind gleichartige Lei'stungen eines 
Landes, ,die auf die gleichen Zeiten entfallen, die 
bei der Ermittlung de,s Ruhe-(Versorgungs-)bezu
ges berücksichtigt wOl'den sind, anzul'echnen. 

Artikel V 

§ 34. (1) Dem Bundespräsi:denten gebührt nach 
Beendigung seiner Amtstä~~gkeit, solange er 
weder eine öffendiche Amtstätigke~t ausübt noch 
einer Erwerbstätigkeit nachgeht, cin Rahebezug 
im Ausmaß von 80 v. H. 'seines Bezuges. 

(2) Die Hinterbliebenen ,des Bundespr~siden
ten ha!ben nach Maß'gabe ,der Bestimmungen ,des 
§ 28 Ahs. 2 Anspruch auf Ver:sorgungsbezüge. 

(3) Der W~twenversorgungsbezug beträgt 
60 v. H., der Waisenve,rsorgungsbezug für eine 
Halbwaise 12 v. H. und der Waisenversorgungs
bezug für eine Vollwaise 30 v. H. ·des Ruhe
hezuges. 

(4) Die Bestimmungen .der §§ 11, 13, 16 Abs. 1, 
21, 23, 27, 28, 32 bis 40, 41 Albs. 1 bis 3 und 42 
bis 45 des Pensions gesetzes 1965 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Artikel VI 

§ 35. (1) Den M~tJgliedern der Bundesregierung, 
,den SU:litJssekretären, ,dem Prä'sidenten und dem 
Vizepräsidenten des Rechnung,shofes sOWlieden 
Landeshauptmännern gebühren nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen auf Antrag monat
liche Ruhebezüge, wenn ihre Funktionsdaue~_in 
einer oder in mehreren der angeführten F~nk
tionen zusammen wenigstens vier ) ahre betragen 
hat. -

(2) Der Ruhe'bezug wir,d auf der Grundlage 
des nachstehend festgelegten Bezuges und der 
Funktionsdauer unter Berücksichvigung der 
Abs. 3 Ibis 6 und des § 36erm~ttelt. Dabei ~st von 
jenem Bezug auszwgehen, ,der sich nach ,den Be
stimmungen ,des §6 unter. Zugrundelegung des 
Gehaltes eines Bundesbeamten Ider Allgemeinen 

§ 33. (1) Wlird ein ehema!.iges Mitglied des Verwaltung, Dienstkl3Jsse IX, Gelhalt!>stufe 6, 
Nationalr3Jtes oder .des BUilidesr3Jtes, das keinen zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen, ergibt. 
Anspruch auf einen Ruhebezug erlangt hat, in Ha't ,das oberste Organ im Sinne des Abs. 1 
einen Landtag gewählt, 'so hat der Bund auf mehrere FuhktJionen ausgeübt, 'so ist die mit 
Antrag des Mitgliedes die nach § 12 geleisteten dem höchsten Bezug verbundene Funktion maß
Beiträge dem Land zu überweisen. Diese über- gebend. 
weisung hat jedoch nur dann zu erfolgen, wenn (3) Zeiten, die ein oberstes Organ als einer der 
auf Gr;und der in Betnmt kommenden landes- Präsidenten des Nationalrates oder als Mitglied 
gesetzlichen BestJimmungen Mitglieder des Land- einer Landesregierung - ausgenommen die Zei
tages von ihren EntschäJd~gungen Beiträge von ten der Ausübung der Funktion eines Landes
mindestens 5 v. H. zu leisten haben. hauptmannes - zurückgelegt hat, sind sowohl 

(2) Zeiträume der früh,.eren Funktionsausübung für die Begründung des Anspruches auf Ruhe
als Mitglied ,des Nationalrates oder des Bundes- bezug als auch für die Bemessung des Ruhebezuges 
rates, für die Beiträge einem Land Ü'berwiesen der Zeit der Ausübung einer Funktion im Sinne 

des Abs. 1 zuzurechnen. wOI"den sind, .sind nach Beendigung einer neuer-
lichen FunktionsausÜ'bung aIs' Mitglied des (4) Zeiten, die ein oberstes Organ als Mitglied 
Na.tionalntes oder des Bundesrates nur dann des Nationalrates oder des Bundesrates zurück
bei der Ermittlung des Ruhe-(Versorgungs-)bezu~ gelegt hat, sind sowohl für die Begründung des 
ges. zu berücksichtigen, wenn ,d~e überwiesenen Anspruches auf Ruhebezug als auch für die Be
Beiträge dem Bund vom Land rückerstattet wer- messung des Ruhebezuges den Zeiten der Funk
den. . tionsausübung als oberstes Organ im Sinne des 
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Abs. 1 derart zuzurechnen, daß jedes Jahr der 
Funktionsausübung vier Monaten der Ausübung 
der im Abs. 1 genannten Funktionen gleichge
halten wird. 

(5) Eine Zurechnung nach Albs. 3 und 4 hat 
nur zu erfolgen, soweit sie zur Erreichung des 
vollen Ruhebezugeserforderlich ,ist. 

(6) :Eine mehr.fache Berucksichtigung e.m und 
dessellben Zeitraumes ist unzulässig. 

§ 36. (1) Wird ein oberstes Organ im Sinne des 
§ 35 Ahs. 1 während ,der Ausübung 'seiner Funk
tion ,durch Krankheit oder Unfall zur weiteren 
Funktionsausürbung unfähig und beträgt die 
Funktionsdauer unter Berücksichtigung ,der Be
stimmungen ,des § 35 Ahs. 3 his 6 noch nicht 
vier Jahre, ,dann 1'st es 00 zu behandeln, als ob 
es eine :funktionsdauer von vier Jahren aufzu
weisen hätte. 

(2) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1, 2 und 
4 bis 6 des Pensionsgesetzes 1965 ,sind mit der 
Maßgabe 'sinng,emäß anzuwenden; daß an ,die 
Stelle der obersten Dienstbehörde die Bundes
regierung, an die Stelle der Tuhegenußfähigen 
Bundesdienstzeit ,die Zeiten der Funkuionsaus
übung und an ,die Stelle der Vet1Setzung in den 
Ruhestand das Ausscheiden aus ,der Funktion zu 
treten hM. 

§ 37. Der Ruhebezug benrägt nach Vollendung 
des vierten Jahres der Funktlion~dauer 50 v. H. 
des Bezuges nach § 35 Abs. 2 und erhöht sich 
für jedes weitere Jahr der Funktionsdauer um 
6 v. H. ,dieses Bezuges. Der Ruhebezug ·darf 
80 v. H. ,des Bezuges nach § 35 Albs. 2 nicht 
übel'Steigen; 

§ 38. Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe
hezugnach § 35 ein Anspruch auf 

a) einen Bezug nach den §§ 3 und 4 in Ver
bindung mit ,den §§ 7 und 8 Abs. 1, 

oh) einen Ruhebezug nach § 24, 

c) einen Bezug nach § 5 oder einen Ruhebezug 
mch § 34, 

,d) Zuwendungen, die für die Tätigkeit als 
Mitglied einer Lan:desregierung aus Landes
ffiin;eln gewährt wel'den, 

e) ein Diensteinkommen oder einen Ruhe
(Versorgungs-)bezug (ausgenommen eine 
Hilflosenzulage) aus ,einem Dienstverhält
nis zu einer Ge'bienskörperschaft, ~u einem 
Fonds, zu einer Stiftung oder zu einer An
stalt, die von Organen einer Gebietskörper
schaft oder von Personen (Personengemein
schaf.ren) verwaltet wel'den, die hioezu von 
Organen dieser Körperschaft bestellt sind, 

f) ein Binkommen oder e~nen Ruhegenuß aus 
der Tätigkeit als Mitglied d~s Vorstandes 

oder al,s Geschäftsführer von Unterneh
mungen, die Gesellsch\lften, Unternehmun-' 
gen oder Betriebe zum Gegenstand haben, 
,die vom Verstaatlichungsgesetz, BGBl. 
Nr. 168/1946, oder vom zweiten Verstaat
lichungsgesetz, BGBl. Nr. 81/1947, erfaßt 
sind, oder von sonstigen Unternehmungen. 
bei denen oberste Organe ,der Vollziehung 
des Bundes einschließlich, der Bundesregie
rung hinsich<tlich von °Gesellschaftsorganen 
ein Bestellungs- oder Bestätigungsremt aus
üben oder an ,denen, der Bund mit wenig
steIlJS 50 v. H. heteiligt ist, sowie aus der 
Tätligkeit als Mitglied des Generalrates der 
Oesterreichischen Nationalbank, 

g) Vergütungen aus der Tätigkeit als Mitglied 
des Aufsichtsrates von Unternehmungen 
,der in lit. f genannnen Art, wobei jedoch 
die Mitgliedschaft zu zwei Aufsichtsräten 
außer Betracht bleibt, 

h) wiederkehrende GeIdleistungen aus der ge
setzlichen Pensions'" und Unfallversiche
rung (ausgenommen ein Hilflosenzuschuß 
und Pensionsleistungen auf Grund einer 
freiwilligen Höherversicherung), 

i) einen außerordentlichen Versorgungsgenuß, 
der im HinbLick auf <die Ausübung einer 
der im § 35 Abs. 1, 3 und 4 genannten 
Funktionen gewährt wurde, 

so ist der Ruhebezug nur in <dem Ausmaß aus
zuzahlen, um das ,die Summe der in lit. a 'bis i 
genannten Beträge hinter· ,dem ßezug zurück
bleibt, der der Bemessung des Rouhebezuges zu
grunde gelegtwuvde. Für jdie 'erforderliche Ver
gleichsberechnung sind die Bruttoheträge heran
zu~iehen. 

§ 39. (1) Der Ruhebezug gebühl't <dem obersten 
Organ im Sinne 'des § 35 ,Albs. f von dem dem 
Ausscheiden aus IderFunktion, frühe·9tens jedoch 
von dem ,der Viollendung des 55. Lebensjahres 
oder dem Eintrint ,der Unfähigkeit zur weiteren 
Funknionsausübung folgenden Mona'bsersnen an. 

(2) Für ,die Monate, für die ,die Weiterzahlung 
des nezuges nach § 14 Albs. 1 vorgesehen ist, 
gebühren keine Ruhebezüge, es s,ei denn, ,daß ,das 
oberste Organ die Erklärung abgibt, den Ruhe
bezug an Stelle des Bezuges bezieihen zu wollen. 

(3) Wird der Antrag später als drei Mon'ate 
nach dem sich aus den Abs. 1 und 2 ergebenden 
Anfa11stag gestellt, so gebührt der Ruhebezug von 
dem der Einbrinigung des Antrages folgenden 
Monatsersten an., 

§ 40. Zeiten, während welcher eine im Art. 71 
des Bundes-Verfassungsgesetzes irr- der FaiSSUng 
von 1929 genanntJe Person mit der Fortführung 
,der Verwaltung betraut war,- sind wie Zeiten der 

420 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 12

www.parlament.gv.at



420 der Beilagen 11 

Ausübung der entsprechenden Fun~tionzu be
handeln. 

§ 41. (1) Wind der Empfänger eines Ruhebezu
ges neuerlich zum obersten Organ 11).1 Sinne des 
§ 35 Acbs. 1 bestellt oder gewählt, so erlischt ,der 
Ruhebezug mit Ablauf des Monates, der dem 
Beginn des Anspruches auf ,den Bezug voran
geht. 

(2) Scheidet ein oberstes Organ aus seiner 
Funktion aus, so ist der Ruhebezug im Sinne des 
§' 37 neu zu bemessen. 

(3) WiI1d ,der Empfänger eines Ruhebezuges zu 
einem ,der Präsiden'ten ,des Nat<ionalntes gewählt 
oder ist er Mitglied ,des Na>oionalrates oder des 
Bundesrates, so ,ist ,der Ruhebezug nach dem 
Ausscheiden aus der Funktion unter Berücksich
tigung ,der Funktionsdauer im Sinne des § 35 
Abs. 3 bis 5 neu zu bemessen. Dies gilt entspre
chend für ,die MitgIieder einer Landesregierung, 
ausgenommen den Landeshauptmann. 

§ 42. (1) Den Hinterbliebenen eines obersten 
Organs im Sinne des § 35 Abs. 1 gebühren auf 
Antrag monatliche Versorgungsbezüge, wenn das 
oberste Organ am Sterbetag Anspruch auf Ruhe
hezug geha!bt hat oder. im Falle der mit Ablauf 
dieses Tages eingetretenen Unfähigkeit zur wei
teren Funktlionsausübung gehaht hätte. 

(2) Die Bestimmungen des § 28 Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. 

§ 43. (1) Der Witwenversorgungsbezug beträgt 
60 v. H., der Waisenversorgungsbezug für eine 
HaLbwaise 12 v. H. und ,der Waisenversorgungs
ibezug für eine Vollwaise 30 v. H. des Ruhe
bezuges ,des dbersten Organs. 

(2) Auf die VeI"sorgungshezüge der Witwe und 
der Waisen sinddj'e Bestimmungen des § 38 s~nn
gemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
im § 38 vorgesehenen VergleiCh~iberechnung hei 
der Witwe 60 v. H., bei einer Vollwaise 30 v. H. 
und bei einer Halbwaise 12 v. H. des Bezuges 
nach § 35 Abs. 2 zugrunde zu legen sind. 

§ 44. (1) Bei der ,in diesem Artikel geregelten 
Versorgung sind die Bestimmungen der §§ 11, 
13, 16 Abs. 1, 20 Ahs. 2, 5 und 6, 21, 23, 27, 
28, 32 bis 40, 41 Albs. 1 his 3 und 42 bis 45 
des Pensionsgesetzes 1965 sinngemäß anzu wen
den. 

(2) Die s,inngemäße Anwendung ,des im Abs. 1 
angeführten § 20 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 
1965 hat mit der Maßga!be zu erfolgen, daß das 
Erfordemis des Yorliegens einer Mitlldesodauer 
der Funktionsausübung zu entfallen hat. 

ABSCHNITT III 

Artikel VII 

Übergangsbestimmungen 

§ 45. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1972 
in Kraft. In ,diesem Zeitpunkt treten ,die Bundes
gesetze vom 29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über 
die Bezüge der Mitglieder ,des Nationalrates und 
des Bundesrates, he51:immlter obenter Organe ,der 
VollZiiehung und des Präsidenten des Rechnungs
hofes und vom 15. Dezember 1961, BGBl. Nr. 16/ 
1962, mit ,dem bestimmten obersten Organen der 
Vollziehung und ,des Rechnungshofes Ruhebezüge 
gewährt werden und das Bundesgesetz vom 
29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über die Bezüge 
der MitgIieder 'des Nationalrates und ,des Bun
desrates, bestimmter oIberster Organe der Voll
ziehung und des PräsiJdenten des Rechnungshofes 
abgeändert und ergänzt wird, außer Kraft. 

§ 46. Für die in§ 1 Ahs. 1 genannten obersten 
Organe sind die ab ,dem Inkrafttretert..dieses Bun
desgesetzes gebührenden Bezüge auf Gl"Und ,der 
Bestimmunlgen der §§ 3 bis 8 neu festzusetzen. 

§ 47. (1) Den ,in den §§ 24 Abos. 1, 34 Abs. 1 
und 35 Abs. 1 ,genannten Personen und deren 
Hintet'bliebenen, d,ie :im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes Anspruch auf lau
fende ZuwenJdungen odler Ruhe-(Versorgungs-) 
bezüge nach den bisherigen Bestimmungen ge
habt haben, gebühren Ruhe-(V ersorgungs-)bezüge 
nach den Be51:immung,en des Abschnittes II dieses 
Bundesgesetzes. Für diese Personen gilt folgen.de 
besondere Bestimmung: 

Die Ruhebezüge gebühren auch vor Voll
endung des 55. Lebensjahres. 

(2) Für die in § 35 Abs. 1 umschriebenen Per
sonen und deren Hinterbliebene gelten darüber 
hinaus Jolgende Bestimmungen: 

Für die Begründung ,des Anspruches gelten ,die 
bisherigenBestimmunge~. Der .für die Bemessung 
des Ruhebezuges maßgebende Hundertsatz ist 
unter Zugrundelegung ,der ,der bisherigen Ermitt
lung zugrunde gelegten Funktionsdauer (Dauer 
der Amtswirksamkeit) unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen ,des § 35 Abs. 3 bis 6 ,nach § 37 
neu zu berechnen. 151: der auf diese Weise ermit .. 
telt'e Hundertsatz niedriger als ,der Hundertsatz, 
der nach den bisherigen Bestimmungen für die 
Bemessung ,des :&uhebezuges maßgebend gewesen 
ist, so ist dieser Hundel'tsatz weiterhin für die 
Bemessung des Ruhebezuges maßgebend. 

§ 48. (1) E:hemaI,igen obersten Organen im 
Sinne der §§ 24 Abs. 1 und 35 Abs. 1, die nach den 
bisherigen Vorschriften keinen Anspruch auf 
Ruhebezüge geha.bt haben, gebühren bei Erfül
lung der Voraussetzungen auf Antrag Ruhe
bezüge nach den Bestimmungen der Artikel IV 
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und VI. Für diese obersten Or~ane gelten :tbcr 
fotgen!de Bestimmungen: 

1. Die Ruhebezüge gebühren frühestens aJb dem 
Zdtpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes, wenn der Antrag hinnen sechs Mo
naten nach dem Inkraflltreten gestellt. würd. 
In allen übrigen Fällen gebührt der Ruhe
bezug frühestens von ,dem der Binbringung 
des Antrages folgenden Monatsersten an. 

2. Mit. der Erlangung des Anspruches auf Ruhe
bezug erlischt ein außerordentlicher yer
sorgungsgenuß. Die nach. diesem Zeitpunkt 
allenfalls noch ausgezahlten außerordent
lichen Versorgungsgenüssesind auf die nach 
den Bestimmungen der Artikel IV und VI 
gebührenden Ruhebezüge anrzurechnen. 

(2) Auf ,die Hinterb1iebenen von ober'sten Or
ganen sind die Bestimmungen des Abs. 1 sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 49. Die steuerrechtliche Behandlung der nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden Bezüge und 
Entschädigungen wird im Einkommensteuergesetz 
1967, BGBI. Nr. 268, in der Fassung des Bundes-

gesetzes vom XXXXXXXXXX, BGBI. Nr. XX, 
geregelt. 

§ 50. (Verfassungsbestimmung) Die nach den 
§§ 3, 4 und 7 Abs. 1 - soweit sich dessen Bestim
mungen auf Mitglieder des Nationalrates und des 
Bundesrates beziehen - sowie Abs. 4, 8, 9 Abs. 2, 
12 Abs. 2 und Abs. 3 soweit sich diese Be
stimmungen auf Mitglieder des Nationalrates 
unld des Bundesrates beziehen, 14 Abs. 2 bis 5, 
17 Abs. 2 sowie 18 Abs. 3 und 4, ferner nach 
Artikel IV sowie Artikel VII - soweit sich dessen 
Bestimmungen auf Mitglieder des Nationalrates 
uoo des Bundesrates beziehen - zu treffenden 
Maßnahmen obliegen dem Präsidenten des Na
tionalrates. Auf das Verfahren ist das Allge
meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950, BGBI. 
Nr. 172, anzuwenden. 

§ 51. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit sie nicht gemäß § 50 dem Präsidenten 
des Na<tionalr3ltes obliegt, die Bundesregierung 
betraut. Die VOl1berei<tung der nach dies'em Bun
desgesetz der Bundesregierung zukommenden 
Akte ohliegt dem Bundeskanzler. 
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